
Neue Steuerfreibeträge für Gewinn 
und Kapital (nur Kanton)
Ab der Steuerperiode 2011 werden Gewinne 
von Vereinen, Stiftungen und übrigen 
juristischen Personen unter CHF 5 200 
(bisher CHF 5 000) bei den Kantons- und 
Gemeindesteuern nicht besteuert. 
Die Kapitalsteuer wird neu erst ab einem 
Eigenkapital von CHF 77 000 erhoben 
(bisher CHF 75 000).

Auf Bundesebene wird wie bisher für Gewinne 
ab CHF 5 000 eine Gewinnsteuer erhoben.

Neuerungen ab der Steuerperiode 2011

Bewertung von Wertpapieren (nur Kanton)
Wertschriften des Geschäftsvermögens 
sind neu zum Buchwert zu bewerten 
und nicht wie bisher zum Steuerwert. 
Dies bewirkt eine Entlastung bei der Kapital- 
steuer und erleichtert das Ausfüllen 
der Steuererklärung.

Anrechnung der Gewinnsteuer 
an die Kapitalsteuer (nur Kanton)
Die Gewinnsteuer wird neu an die Kapital-
steuer angerechnet. Wird eine Gewinnsteuer 
geschuldet, verkleinert sich die Kapitalsteuer 
um diesen Betrag. Wenn die Gewinnsteuer 
die Kapitalsteuer übersteigt, ist keine 
Kapitalsteuer zu entrichten. Bei Domizil- 
gesellschaften findet gemäss Steuer- 
gesetz keine Anrechnung der Gewinnsteuer 
an die Kapitalsteuer statt.

In diesem «info» finden Sie auf einen Blick 
die Neuerungen ab der Steuerperiode 2011 
für Vereine, Stiftungen und übrige 
juristische Personen. Im Übrigen hilft 
Ihnen die Wegleitung für Vereine, Stiftungen 
und übrige juristische Personen:
www.be.ch/steuern > Steuererklärung 
> Downloads & Publikationen

Fristverlängerung online: 
www.taxme.ch > Fristen / Fristver- 
längerung juristische Personen
–	 Kostenlose Fristverlängerung bis 

1 ½ Monate nach Einreichefrist bzw. 
8 ½ Monate nach Geschäftsabschluss

–	 10 Franken für eine Fristverlängerung 
bis 3 ½ Monate nach Einreichefrist 
bzw. 10 ½ Monate nach Geschäfts- 
abschluss.

–	 Die Fristverlängerung online ist 
auch über das TaxMe-Portal möglich, 
wenn die juristische Person für 
das Portal registriert ist. 
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